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Gesetz
zur Umsetzung europäischer Richtlinien zur

Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung*)

Vom 14. August 2006

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
q o n '

^,il::i:'
GleichbehandlungsgeseE

(AGG)

Abschnitt 1
Allgemeiner Teil

s 1
Ziel des Gesetzes

Ziel des Gesetzes ist, Benachteil igungen aus Grun-
den der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunrt,
des Geschiechts, der Reiigion oder Weltanschauung,
einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen lden-
iität zu verhindern oder zu beseitioen.

') Dieses Gesea dient der Ums€eung der Richtlinien:
- 20OO/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des

GleichbehandlungsgrundsaEes ohne Unterschied der Rasse oder
dar athnischen Herkunft ßBl. EC Nr. L 180 S. 22),

- 2AOOft8/EG d€s Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung
aines ailgameinen Fahmens ffir die Verwirkllchung der Gleichbe-
handlung in Beschäftigung und Beruf (ABl. Ec Nr. L 303 S. 16),

- 2002n3/EG des Europäischen Parlaments und dss Rates vom
23. September 2Q02 zur AnCerung der Richtlinio 76/207/ANG
des Rates zur Verwirklichung oes GrundsaEes der Gleichbehand-
lung von Milnnern und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur 8e-
schäftigung, zur Berufsbiidung und zum beruflichen Aufstieg so-
wi€ in Eezug aui die Arbeitsbedingungen (ABl. EG Nr. L 269 S. 15)
und

- 2004/113/EG des Rates vom 13. Dezemb€r 20A4 zur Verwirkli-
chung des GrundsaEes der Gleichbehandlung von Männern und
Frauen beim Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütem und
Dienstleistungen (ABl. EU Nr. L 373 S. 3n.

s 2
,Anwendungsbereich

(1) Benachteiligungen aus einem in g "1 genannten
Grund sind nach Maßgabe dieses Gesetzes unzuiässig
in Bezug auf:

1. die Bedingungen, einschlieBlich Auswahiknterien
und Einsteiiungsbeoingungen, für den Zugang zu
unselbstständiger und selbststäindiger Enruerbstätig-
keit, unabhängig von Tätigkeitsfeid und beruilicner
Posjtion, sowie für den beruflichen Aufstieg,

2. die Beschäftigungs- und Aöeitsbedingungen ein-
schiießlich Arbeitsentgelt und Entlassungsbedingun-
gen, insbesondere in individuai- und kollektivrecht-
lichen Vereinbarungen und Maßnahmen bei der
Durchführung und Beendigung eines Beschäfti-
gungsverhältnisses sowie beim beruflichen Aufstieg,

3. den Zugang zu allen Formen und ailen Ebenen der
Berufsberatung, der Berufsbildung einschließlicn der
tserufsausbildung, der beruflichen Weiterbildung und
der Umschuiung sowie der praKischen Berufserfah-

+. ciie-Vtitgtledschaft und Mitwirkung in einer Beschäf-
iigten- oder Arbeitgeberuereinigung oder einer Ver-
einigung, deren Mitglieder einer bestimmten.Berufs-
gruppe angehören, einschließlicn der Inanspruch-
nahme der Leistungen solcher Vereinigungen,

5. den Soziaischutz, einschiießlich der soziaien Sicher-
heit und der Gesundheitsdienste,

6. die sozialen Vergünstigungen,

7" die Bi ldung,
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S . d e n Z u g a n g z u u n d d i e V e r s o r g u n g m i ] G ü t e r n u n d P e r s o n z u e i n e m V e r h a l t e n b e s t i m m t , d a s e i n e n B e -
Diensreistungen, die der öffe;tlichkeit zui Verfü- schäftigten oder eine Beschäftigte wegen eines in g 1

gung stehen, einschlteßtich von wohnr"u*." 
'o"'- 

i i l : :; i ;; 
Grundes benachteii igt oder benachteil igen

(2) Fur Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch gel-

ten $ 33c des Ersten Euches Sozialgeseubuch und S 4

1"1,',3r1?'1",ff1"','.:?ä ;'Tä:"1xT:,"".'l;'ftH:: eenanarur[nleJ;:l'*:f[?"r Gründe
t% 

o," Geitung sonstiger Benachteriigrngsverbote --='li:l 'eine 
unterschiedliche Behandlung wegen

oder Gebote der GrercnbJnandlung wird durci Ji"r". mehrerer, oäi " s 1 genannien Gründe' so kann diese

Gesetz nicht berühr1. Dies gitt auch fur öff".tl i;;-;":h; unterschiedliche Behandlung nach den ss 8 bis 10

liche Vorschriften, die deni Schutz o"rti*n'ttJ''plitä- und 20 n"'ö"t""t't"'tie1t1"iq"nt-wenn sich die Recht-

nensruppen dienen. 
dem Schutz bestrmmrer re'5u- 

5y::#=Xfl"1""15ä""ff:flil:ff,:T 
derentwesen

,,,$L:[5'::HTiü"*::J:"J,::T:::"JJ:?:..-"'f,:-
gungsscnulz.

S 3 Ungeachtet der in den $$ I bis 10 sowie in $ 20 be-

nannten CrunOe ist eine ünterschiedliche Behanolung

Begriffsbestimmungen auch zulässrg, wenn ciurch geeignete..und i!9"T::

(1) Eine unmrttelbare Benachteiligung liegt vor, wenn sene Mal3naÄmen bestehende Nachteiie wegen elnes

eine person wegen ernes in g 1 genannt"n äirno". in g 1 genarint"n cÄna"r verhinderl oder ausgegrichen

eine weniger günstige g"h"nOilngärfähr1' als eine an- werden sollen'

dere Person in einer vergleichbaren Situation erfährt'

erfahren hat oder e'tan'Jn-*urae' Eine unmitteibare Be- Abschnitt 2

nachteiligung wegen des Geschlechts liegt in Bezug Schutz der

; iS;Äb;:1 ur] t  bis 4 auch im Fal le einer unguns- -- .schäft igten vor Benachtei l igung
tioeien Behandlung einer F'au wegen Scnwangerschaft ots

o ä e r M u t t e r s c h a f t v o r '  U n t e r a b s c h n i t t  1

."ff) ii.""#',I':ff ?ä?l"1:"\)XH3.lli?ll"{;'äill verbot der Benachteirisuns

JJer Vertanren Personen wegen eines in S 1€enannten

Grundes gegenüber anderei Personen in besonderer S 6

Weise benachteiligen können, es sei denn, di" P:I"-l Persönlicher Anwendungsbereich

sl*i.nuny*xi,:,i"J"Y:ff1'"iln'i"i#::: 
(1) Beschäftigte im sinne dieses Gesetzes sind

Mittel sind zur Errerchung diesäs Zieis angemessen 1' Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer'

und erforderlich. 2. dle zu rhrer Berufsbildung Beschäftigten,

Positive Maßnahmen

(3) Eine Beiästigung ist eine Benachteii igung' wenn

unläln""nte VeÄaltänsweisen' die mit einem in $ 1

;;;;;;i; ärund in Zusammenhang stehen' bezwe-

cken oder bewirken, oass die WÜrde der betreffenden

ä"ä"" *tl"* und ein von Einschüchterungen' Anfein-

dungen, Erniedrrgungen, Entwürdigungen oder Beleidi-

ö""ü""' g"x"nnzäicnnetes Umfeld geschaffen wird'

(4) Eine sexueile Belästigung ist eine P""1"-1t"11:
s;ä ; Ä"iug auf S 2 Abs' .1 Nr' 1 bis 4' wenn ern

unerwünschtes, sexuell bestimmtes Verhalten' wozu

auch unenvÜnscnte sexuelle Handlungen und Aufforde-

rungen zu diesen, sexuell bestimmte körperliche Beruh-

rungen, BemerKungen sexuellen Inhalts sowie uner-

wuriscntes Zeigen und sichtbares Anbrlngen von por-

nooi"pn""n"n Darstellungen gehören' bezweckt oder

["iuiift-, au.s die Würde der betreffenden Person ver-

ä; ;;;;"tbesondere wenn ein von Einschüchterun-

ä:'ffi i lung"n, Erniedrigungen' Entwürdigungen

oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umf eld geschaf-

fen wird.

(5) Die Anweisung zur Benachteiligung einer Person

aus einem in $ 1 genannten Grund gilt als Benachtei-

ffi"g. 
-Ei.; 

.ät"r'ä Anweisung liegt in Bezug auf $ 2

nls. i Ur. 1 bis 4 insbesondere vor' wenn jemand etne

3. Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen un-
" 

;ib.tttä;oigxält als arbeitnehmerähnliche Perso-

ä;;=;;#"n sind; zu diesen gehören auch die in

ff"i*ätO"ia Beschäftigten und die ihnen Gleichge-

stellten'

Als Beschäftigte geiten auch die Bewerberinnen und

gä*"tb", für ein Beschäftigungsverhältnis sowie die

F"Äon"n, deren Beschäftigungsverhältnis beendet ist'

(2) Arbeitgeber (Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen)

im'6inne dielses Abschniis sind natürliche und juristi-

""n! p"rron"n sowie rechtsfähige Personengesell-

,"n"tt"n, die Personen nach Absatz 1 beschäftigen'

W"rJ"n Beschäftigte einem Dritten zur Arbeitsleistung

;ffä;;, ;o!itt""u"n dieser ais Arbeitseber im Sinne

ää.ä. Ä6.tnniits. Für die in Heimarbeit Beschäftigten

;;;;1" innen cleicngestellten tntt an die Stelle des Ar-

;;g;.r; Jer Auftraggeber oder Zwischenmeister'

(3) Soweit es die Bedingungen für d.en Zugang zur

Erwerbstätigkeit sowte den beruflichen Aufstieg betrifft'

;;iiil; üorschrften dieses Abschnitts für Selbst-

:ä;;'"; 
- 

".0 organmitglieder' insbesondere Ge-

."iää!änÄt, ooer öer"näftsführerinnen und Vorstän-

de. entsprechend'
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s i

Benachteil igungsverbot

(1) Beschäftigte dürfen nicht wegen eines in $ 1 ge-
nannten Grundes benachteil igt werden; dies gilt aucn,
wenn die Person, i ie die Benachteil igung begeht, das
Voriiegen eines in $ 1 genannien Grundes bei der Be-
nachteii igung nur annimmt.

(2) Bestimmungen in Vereinbarungen, die gegen das
Benachteil igungsverbot des Absatzes'1 verstoßen, sini
unwrrKsam.

(3) Eine Benachteil igung nach Absatz 1 durch Ar-
beitgeber oder Beschäftigte ist eine Verletzung vertrag-
iicher Pfl ichten.

a ö

zulis"ig"
unterschiedliche Behandlung

wegen beruflicher Anforderungen

(1) Eine unterschiedliche Behandlung wegen eines in

$ 1 genannten Grundes ist zulässig, wenn dieser Grund
wegen derArt der auszuübenden Tätigkeit oder der Be-
dingungen ihrer Ausübung eine wesentliche und enl-
scheidende berufliche Anforderung darsteilt, scfern
der Zweck rechtm?ißig und die Anforderung angemes-
sen ist.

(2) Die Vereinbarung einer geringeren V'ergutung für
g{eiche oder gleichwertige Aöeit wegen eines in $ 1
genannten Grundes wird nicht daCurch gerechtfertigt,
dass wegen eines in $ i genannten Grundes besondere
Schutzvorschrift en ge{ten.

s s
Zulässige

unterschiedliche Behandlung
wegen der Religion oder Weltanschauung

(i) Ungeachtet des $ 8 ist eine unterschiedliche Be-
handlung wegen der Religion oder der Weltanschauung
bei der Beschäftigung durch Religionsgemeinschaften,
die ihnen zugeordneten Einrichtungen ohne Rücksicht
auf ihre Rechtsform oder durch Vereinigungen, die sich
die gemeinschaftl iche Pflege einer Religion oder Welt-
anschauung zur Aufgabe machen, auch zuiässig, wenn
eine bestimmte Religion oder Weitanschauung unter
Beachtung des Selbstverständnisses der jeweii igen

Reiigionsgemeinschaft oder Vereinigung im Hinbiick
auf ihr Selbstbestimmungsrecht oder nach der Ad der
Tätigkeit eine gerechtfertigte berufliche Anforderung
darsteilt.

(2) Das Verbot unterschiedlicher Behandlung wegen
der Religion pder der Weltanschauung beruhrt nicht
das Recht der in Absatz 1 genannten Religionsgemein-
schaften, der ihnen zugeordneten Einrichtungen ohne
Rücksicht auf ihre Rechtsform oder der Vereinigungen,
die sich die gemeinschaftl iche Pflege einer Reiigion
oder Weitanschauung zur Aufgabe machen, von ihren
tseschäftigten ein loyales und aufnchtiges Verhalten im
Sinne ihres jeweil igen Selbstverständnisses veriangen
zu können.

$  1 0

Zulässige unterschiedliche
Behandlung wegen des Alters

Ungeachtet des $ 8 ist eine unterschiedliche Be-
handlung wegen.des Alters auch zulässig, wenn sie ob-
jeKiv uno angemessen und durch ein legitimes Ziel ge-
rechtfertigt ist. Die Mittei zur Eneichung dieses Ziels
müssen angemessen und erforderlich sein. Derartige
unterscnieoliche Behandlungen können insbesondere
Folgendes einscniießen:

i. oie Festlegung besonderer Bedingungen für den Zu-
gang ;ur Beschäftlgung und zur berufi ichen Bildung
scwre bescnderer Beschäftigungs- und Arbeitsbe-
dingungen, einschließlich cier Bedingungen für Ent-
lchnung und Beencigung des Beschäftigungsver-
hältnisses, um die berufl icne Eingliederung von Ju-
gendlichen, äiteren Beschäftigten und Personen mit
Fürscrgepflichten zu fördern oder ihren Schutz si-
oner:ustellen,

2. die Festlegung von Mindestanforderungen an das
Aiter. die Berufsenahrung oder das Dienstalter für
cen Zugang zur Bescnäftigung ooer für bestimmte
i-nri cer Beschäftigung verbundene Vcneiie,

3. die Festsetzung eines Höchstalters für oie Einstei-
lung auf Grund der spezifiscnen Ausbildungsanfor-
derungen eines bestimmten Arbeitsplatzes oder auf
Grund der ltJotwendigkeit einer angemessenen Be-
scnäfiigungszeit vor Cem Eintntt in den Ruhestand,

4. die FestseEung von Altersgrenzen bei den betrieb-
lichen Systemen der sozjaien Sicherheit als Voraus-
setzung für die Mitgiiedscnatt oder Cen Bezug von
Aitersrente oder von Leistungen bei lnvalidität ein-
schiießlicn der Festsetzung unierscniedlicher Alters-
grenzen irn Hahmen oieser Systeme für bestimmte
Bescnäftigte oder Gruopen von Beschäftigten und
die '.ren.lvendung von Aitersrriienen im Rahmen die-
ser Systeme für versicher.:ngsmathematische Be-
rechnungen,

5. eine Vereinbarung, die die Beendigung des Beschäf-
tigungsverhätnisses ohne Kündigung zu einem Zeit-
punK vorsieht, zu dem der oder die Beschäfiigte
eine Rente wegen Alters beantragen kann; $ 41
des Sechsten Buches Soziatqesetzbuch bleibt un-
berührt,

6. eine Berucksichtigung des,Alters bei der Sozialaus-
wahl anlässlich e!ner betriebsbedingten Kündigung
im Sinne des $ 1 des Kündigungsschutzgesetzes,
soweit dem Alter kein genereiler Vorrang gegenüber
anderen Auswahikriterien zukommt, sondern die Be-
sonderheiten des Einzelfails und die individuellen
Unterschiede zwischen den vergleichbaren Beschäf-
tigten, insbesondere die Chancen auf dem Arbeits-
marlCt entscheiden,

7. die inCividual- oder kolleiCcivrechtl iche Vereinbarung
der Unkündbarkeit von Beschäfiigten eines be-
stimmten Alters und einer bestimmten Betriebszuge-
hörigkeit, soweit dadurch nicht Cer KÜndigungs-
schutz anderer Beschäftigter im Rahmen der Sozial-
auswahl nach $ i Abs.3 des Kündigungsschutzge-
setzes grob fehlerhaft geminCeft wird,

8. Differenzierungen von Leistungen in Sozialplänen im
Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes, wenn die
Parleien eine nach Alter oder Betriebszugehörigkeit
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Zusammenhang mtt ihrem Beschäftigungsverhältnts
'rom Arbeitgeber, von Vorgesetzlen'.anderen Beschäf-

tiqten ocjer Dritten wegen äines in $ 1 genannten Grun-

ää. ü.""ni"iiigt fühlän' Die Beschwerde ist zu prufen

und das Ergebnis der oder dem beschwerdeführenden

Beschäftigten mitzuteilen'

(2) Die Rechte der Arbeiinehmervertretungen bleiben

unberuhd.

qestaff elte Abf indungsreg eiun g 
.Og3cnafi 11, ltaOen'yr 

ä"t oi" *"sentlich vom Alter abhängenCen Chan-

""" ""i dem ArbeitsmarK durch eine verhältnismä-

ä,g i;x" B"tonung des Lebensalters erkennbar be-

,uäk"i"ntigt worden sind, cder Beschäftigte von den

r-"it lung"n des Sozialplans ausgeschlossen haben'

oü *tt i"n"tt l ich abgesichert sind' weil sie' gegebe-

nenfalls nach Bezug von Arbeitslosengeld' renten-

berechtigt sind.

U  n t e r a b s c h n i t t  2

O r g a n i s a t i o n s P f  l i c h t e n

d e s  A r b e i t g e b e r s

s  1 1
Ausschreibung

Ein Arbeitspl atz dart nicht unter Verstcß gegen $ 7

Abs. 1 ausgeschrieben wercen'

s  1 2
Maßnahmen

und Pflichten des Arbeitgebers

l'1 ) Der Arbeitgeber ist verpfl ichtet' die enorderlichen

Maßnahmen zut S"h,tt vor Benachteii igungen 'Negen

;;;-i; S 1 genannten Grundes zu treffen Dieser

Schutz umfasst auch vorbeugende Maßnanmen'

(2) Der Arbeitgeber soll in geeigneter Art und Weise'

inJO".ona"re iri Rahmen der berufl ichen Aus- und

i",tÄiiJ"ng, auf die Unzulässigkeit solcher Benachtei-

i ig"ng"n h]nweisen und darauf hinwirken' dass diese

,ituÄt"io"n. Hat der Arbeitgeber seine Beschäftigten

r g;"ign"t"t Weise zum Zwecke der Verhinderung von

Benachteil igung gescnult, giit dies als Er{üllung seiner

Pflichten nach Absatz 1'

13) Verstoßen Beschäftige gegen Cas Eenachterli-
t " r  ' -  l -  Abs '  t ,  so hat  cer  Arbei tgecergungsverbot des S i

äie im Einzetfall geeigneten, erforderiichen. und ange-

Ä".r"n"n Maßnahmen zur Unterbindung der Benach-

iäu*Än *," Abmahnung, Umsetzung' VersetzunE cder

Kündigung zu ergreifen'

(4) Werden Beschäftigte bei der.Ausübung ihrer Tä-

t i oke i t du rchDr i t t enach$TAbs . l benach te i l i g t , soha t
;äil;i; ;t"r di e i m Einzelf al I geei sn eten'^erJorcerl i-

chen und angemessenen Maßnahmen zum Schutz der

Beschäftigten zu ergreifen'

(5) Dieses Gesetz und $ 61b des Arbeitsgerichtsge-

seüäs so*ie InformationeÄ über die für die Behandlung

von Beschwerden nach $ 13 zuständigen Stellen sino

it g"tri"O oder in der Dienststelle bekannt zu machen'

Die Bekanntmachung kann durch Aushang oder Ausle-

ä""ää. g;;igneter 6telle ocer den Einsatz der im Be-

iri"d oO"i dei Dienststelle üblichen lnformations- und

Kommunikationstechnik er{olgen'

U n t e r a b s c h n i t t  3

R e c h t e  d e r  B e s c h ä f t i g t e n

s 1 3
Beschwerderecht

(1) Die Beschäftigten haben das Recht' sich bei den

zuitänOigen Stellen des Betriebs' des Unternehmens

oder der Dienststelle zu beschweren' wenn sie sich im

s 1 4
Leistun gsverweigerungsrecht

Ergreift cjer Arbeitgeber keine oder offensichtl icn un-

g""ig-n"r" Maßnahmer zur Unterbindung einer Belästi-

ounqode rsexue l l enoe iäs t i gungamArbe i t sp la t z ' s i nd
;ä ;"t;;;n Bescnaftigten berechtigt' ihre Tätiskeit

onne Vert"st des Arbelts;ntgeits einzustellen' soweit

dies zu ihrem SchuE enorderlich ist ' $ 273 des Bürger-

l ichen Gesetzbuchs bleibt unberuhrt'

s  1 5
Entschädigung unC Schadensersatz

(1) Bei einem Verstoß gegen 9.": 
B:"i:!teil igungs-

u"iotrirt der Arbeitgebe-r ierpfl ichtet'-den hierdurcn

entstandenen Schaden zu erseEen' Dies gilt nichi'

wenn der A,rbeitgeber die Pflichtverlelzung nicht zu 'rer-

treten nal.

(2) Wegen eines Schadens' der nicht Vermögens-

."Ääc"n üt, x"nn der oder die Beschäftigte eine ange-

;;t.";" Entschädigung in Geld verlangen' Die Ent-

..-i.äq""g darf bei äiner Nichteinstetlung drei Monats-

öär,ra[Jr .iöH1 übersteis-en' wenn o"t:"^:f.11: Bescnär-

t iote auch bei benacntäil igungsfrerer Auswahi nicnt ein-

gestet': wcrden wäre'

(3) Der AÖeiigeber ist bei cer Anwencung kollektiv-

,""htj i."", Vereinbarungen nur dann z ur Entschädigung

verpfi icntet, wenn er vorsätzlicn oder grob fahriässig

hancei t .

(4) Eln Anspruch nach Absatz 1 oder 2 muss inner-

halb einer Frist von alei Monaten schrift l ich geitend

gemacht werden, es sei denn' die Tarifverlragsparteien

haben etwas anderes vereinbart' Die Frist beginnt im

iätt" . in"r' Bewerbung oder eines berufl ichen Aufstiegs

*lt O". Tugang der Ablehnung und in den sonstigen

Fäilen einer Benacnreil igung zu dem Zeitpunkt' in dem

Oui-lO"t die Beschäftigte von der Benachteil igung

Kenntnis eriangt.

(5) lm Übrigen bleiben Ansprüche gegen den Arbeit-

geüer, Cie sicn aus anderen Rechtsvorschriften erge-

ben, unberÜhrt.

(6) Ein Verstoß des Arbeitgebers gegen das Benach-

teit i jungsverbot des $ 7 Abs' 1 begrÜndet keinen An-

=on]"n äuf Begründung eines Beschäftigungsverhält-

;H;, Berufsa-usbildungsverhältnisses oder einen be-

ruifi"nän Aufstieg, es sei denn' ein solcher ergibt sich

aus einem anderen Rechtsgruno'

s  1 6
Maßregelungsverbot

f1 ) Der Arbeitgeber 'darf Beschäftigte nicht wegen

a") inän.pruchnahme von Rechten nach diesem Ab-

schnitt oder wegen der Weigerung' eine gegen diesen

Ä!r.nn'tt verstoßende Anweisung auszuführen' be-

$+it
F
I
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nachteil igen. Gleiches grlt für Personen, Cie den Be-
schäftigten hierbei unterstützen oder als Zeuginnen
oder Zeugen aussagen.

(2) Die Zurüci<weisung oder Duidung benachteii igen-
der Verhaltensweisen ourch betroffene Beschäftigte
dart nicht ais Grundlage für eine Entscheicung heran-
gezogen werden, die diese Beschäftigten berührt. Ab-
satz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) S 22 gilt entsprechend.

U n t e r a b s c h n i t t  4
E r g ä n z e n d e  V o r s c h r i f t e n

s  i 7
Soziale Verantwortung der Beteiligten

(1) Tarifuefrragsparteien, Arbeitgeber, Beschäftigte
und deren Vertretungen sind aufgefordert, im Rahmen
ihrer Aufgaben und Handlungsmöglichkeiten an Cer
Veruirklichung des in $ 

'1 genannten Zieis mitzuwirken.

(2) In Betrieben, in denen die Voraussetzungen des
$ 1 Abs. 1 Satz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes
vorliegen, können bei einem groben Verstoß des Arbeit-
gebers gegen Vorschnften aus diesem Abschnitt der
Betnebsrat oder eine im Betrieb vertretene Gewerk-
schatt unter der Voraussetzung des $ 23 Abs. 3
Satz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes die dort ge-
nannten Rechte gerichtl ich geltend rnachen; S 23
Abs. 3 Satz 2 bis 5 des Betriebsverfassungsgesetzes
gilt entsprechend. Mit dem Antrag dürfen nicht Anspru-
che des Benachteil igten geltend gemacht werden.

s  1 8
Mitgliedschaft in Vereinigungen

(1) Die Vorschriften dieses Abschnttts geiten ent-
sprechend für die Mitgliedschaft oder die Mitwirkung
in einer

1. Tarifuertragspanei.

2. Vereinigung, deren Mitgiieder einer bestimmren Be-
rufsgruppe angehören oder cjie eine übenagende
Machtstellung im wirtschartl ichen oder sozialen 3e-
reich innehat, wenn ein grunClegendes Interesse am
Enrverb cler Mitgliedschart besreht.

sowie deren jeweil igen Zusammenschlüssen.

€) Wenn die Ablennung einen Verstoß gegen das
Benachteil igungsverbot des $ 7 Abs. 1 darsteilt, be-
steht ein Anspruch auf Mitgliedschart oder Miiwirkung
in den in Absatz 1 genannten Vereinigungen.

Abschnitt 3

Schu'tz vor
Benachteiligung im Zivilrechtsverkehr

s  l e
Zivilrechtliches

Benachteili gungsverbot

(1) Eine Benachteil igung aus Gründen Cer Rasse
oder wegen der ethnischen Herkunft, wegen des Ge-
schiechts, der Reiigion, einer BehinCerung, des Aiters
oCer der sexuellen ldentität bei der Begründung,
Durchführung und Beendigung ziviirechtl icher Schuid-
verhältnisse, die

1. typischerweise ohne Ansehen der Person zu ver-
gieicnbaren Bedingungen in einer t/ ieizanl von Fällen
zustande kommen (Massengeschäfte) oder bei de-
nen das Ansehen der Person nach der Art des
Schuldverhältnisses eine nachrangige Becieutung
hat und die zu vergleichbaren Bedingungen in erner
Vieizahl von Fällen zustande kommen oder

2. eine privatrechtl iche Versicherung zum Gegenstand

rst unzulasstg.
(2) Eine Benachteil igung aus Gründen der Rasse

oder wegen der ethnischen Herkunft ist daruber hinaus
auch bei der Begrundung, Durchführung und Beendi-
gung sonstiger zivilrechtl icher Schuldverhäitnisse im
Sinne des S 2 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 unzulässig.

{3) Bei der Vermietung von Wohnraum ist eine unter-
schiedliche Behandlung im Hinblick auf die Schaffung
und Ej'naitung scziai stabiier BewohnerstruKuren und
ausgewogener Siedlun gsstruKuren sowie ausgegliche-
ner wirtschaftlicher, soziaier und kultureiler Verhältntsse
zuiässrg.

id) Die Vorschriften dieses Abschnitts finden keine
Anwendung auf familien- und erbrechtliche Schuldver-
hältnisse.

(5) Die Vorschriften dieses Abschnitts finden keine
Anwendung auf zivilrechtl iche Schuldverhältnisse, bei
denen ein besonderes Nähe- oder Veftrauensverhältnis
der Parteien oder ihrer Angehörigen begrundet wird.
Bei Mietverhäitnissen kann dies insbesondere der Fall
sein, wenn die Parteien oder ihre Angehöngen Wohn-
raum auf demseiben Grundstück nutzen. Die Vermie-
tung von Wohnraum zum nicht nur vorübergehenden
Gebrauch ist in der Regel kein Geschäfi im Sinne des
Absatzes 1 Nr. i, wenn der Vermieter insgesamt nicht
rnehr als 50 Wohnungen vermietet.

s 2 0
Zulässige

unterschiedliche Behandlung

(1 ) Eine Verletzung des Benachteiligungsverbots ist
nicht gegeben, wenn für eine unterschiedliche Behand-
iung wegen der Heiigion oder der Weltanschauung, ei-
ner Sehinderung, des Alters, der sexueilen ldentität
oder ces Geschlechts ein sachiicher Grund vcrliegt.
Das kann insbesondere der Fall sein, wenn die unter-
schiedlicne Behandlung

1 der  Vcrmc idr  rnn  r rnn  Gofehron dor  \ / c rh i l t.  - ,  ,  , - .ung von
Schäden oder anderen Zwecken verqleichbarer Art
dient,

2. cjem Bedürfnis nach Schutz der Intimsphäre oder
der persönlichen Sicherheit Rechnung trägt,

3" besondere Vorteile gewährt und ein lnteresse an der
Durchsetzung Cer Gleichbehandlung fehit,

4. an die Religion eines Menschen anknüpft und im
Hinblick auf die Ausübung der Religionsfreiheit oder
auf das Selbstbestimmungsrecht der Religionsge-
meinschatten, der ihnen zugeordneten Einrichtun-
gen onne Rücksicht auf ihre Rechtsform sowie der
Vereinigungen, die sich Cie gemeinschafil iche Pflege
einer Religion zur Aufgabe machen, unter Beachtung
des jeweil igen Seibstverständnisses gerechtfertigt
i ^ +
l ö  t .
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(2) Eine unterschiedliche Behandlung wegen des

C"!1nf""nt. ist im Falle des $ 19 Abs"'l Nr' 2 bei den

pr"ti"n oder Leistungen nur zulässig' wenn dessen

b"ru&li"ntigung bei einer auf relevanten und genauen

veisicnerunglmäthematischen und statistischen Daten

ü"run"na".inisikobewerlung ein bestimmender Faktor

Li. xosten im Zusammenhäng mit Schwangerschaft

u-nd Mutt"rr"haft dürfen auf keinen Fail zu unterschied-

["n"n 
-ptt.ien 

oder Leistungen fun1gn Elne unter-

scnreOflcne Behandlung *"gen der Religion cder Welt-

ä"""n"*"g, einer Beiinderung' des Alte-rs oder der

s"*u"tf"n läentität ist im Falle des $ 19 Abs' 1 Nr' 2

nuilrfa..ig, wenn diese auf anerkannten Prinzipien n-

t'x"äääqrJt"r Kaikulation beruht' insbesondere auf ei-

näi ""o-i"n"rungsmathematisch ermittelten Risi kobe-

*"rtr"g unter H-eranziehung statistischer Erhebungen'

s 2 1
AnsPrüche

("1) Der Benachteiligte kann bei einem Verstoß gegen

das Benachteiligungsverbot unbeschadet weiterer An-

.piu"n" Je Beieitigung der Beeinträchtigung verlan-

oln. SinO weitere Beeinträchtigungen zu besorgen' so

f"nn "t auf Unterlassung klagen'

(2) Bei einer Verletzung des Benachteiiigungsver-

Ooi-. itt der Benachteiligände verpflichtet' den hier-

durch entstandenen Scliaden zu ersetzen' Dies gilt

nrcnt, t"nn der Benachteiligende die Pflichtverletzung

ni"nt ru vertreten hat. Wegen eines Schadens' der nicht

V"-Og;t"l'taden ist, [ann der Benachteiligte eine

"ng"nlä"."n" Entschädigung in Geld verlangen'

(3) Anspruche aus uneriaubter Handlung bleiben un-

berührt.
(a) Auf eine Vereinbarung, die von dem Benachteili-

gulö.*toot abweicht, kann sich der Benachteiligende

nicht berufen.
(5) Ein Anspruch nach den Absätzen 1 und 2 muss

inneinaio einer Frist von zwei Monaten geltend ge-

-""nt-*"ra"n. Nach Ablauf der Frist kann der An-

;il; nur geltend gemacht werden' wenn der Benach-

üiigt" ohnä Verschulden an der Einhaltung der Fnst

verhindert war.

Abschnitt 4

Rechtsschutz

s22
Beweislast

Wenn im Streitfall die eine Partei Indizien beweist' die

eine Benachteil igung wegen eines in $ 
'1 genannten

ä*n0"" vermutän lässen-, trägt die andere Parlei die

Beweislast dafür, dass kein Veistoß gegen die Bestim-

*ung.n zum Schutz vor Benachteil igung vorgelegen

k ^ +
I  l d L .

s 2 3
Unterstützung durch

Antidiskriminierungsverbände

(1) Antidiskriminierungsverbände. sind^Personenzu-

sammenschlüsse, die richt gewerbsläßig und nicht

nur vorübergeheno entsprechend ihrer Satzung die be-

s o n d e r e n l n t e r e s s e n V o n b e n a c h t e i l i g t e n P e r s o n e n

oder Personengruppen nach Maßgabe von S 1 wahr-

;;Ä.;. Die Blfugnisse nach den Absätzen 2 bis 4

stehen ihnen zu, wenn sie mindestens 75 Mitglieder

näo"n oA"t einen Zusammenschluss aus mindestens

sieben Verbänden bilden'

(2) Antidiskriminierungsvdfoände 3i1l,,befuat' 
im

Rahmen ihres Satzungsiwecks in gerichtlichen t/erfah-

i"n, in j"nun eine Vertletung durch Anwäite und Anwäl-

itn"n ni"f ' tt gesetzlich vorgeschrieben ist' .als 
Bei-

"tanJ" BenacÄteiligter in der Verhandlung aufzutreten'

ir üoiiJ"" Lt"lo",ioi" Vorschriften der Verfahrensord-

"r"g"":i".Oesondere diejenigen' nach denen Beistän-

den weitererVorlrag untersagt werden kann' unberührt'

(3) Antidiskriminierunqsverbänden ist im Rahmen ih-

res Satzun gszwecKs o, JB""o'gung von Rechtsangele-

genheiten Benachteiligter gestattet'

(4) Besondere Klagerechte und Verlretungsbefug-

nissä von Verbänden zu Gunsten von behinderten Men-

schen bleiben unberührt'

Abschnitt 5

Sondenegelungen für

öffentl ich-rechtl iche Dienstverhältnisse

s 2 4
Sonderregelung für

öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse

Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten unter Be-

rucksichtigung ihrer besonderen Rechtsstellung ent-

sprechend für
'1 . Beamtinnen und Beamte des Bundes' der Länder'
" 

ä"ie"t"inden, der Gemeindeverbände sowie der

.on=iig"n der Aufsicht des Bundes oder eines Lan-

a"s rit"r=tehenden Körperschaften' Anstalten und

Stifiungen des öffentlichen Rechts'

2. Richterinnen und Richter des Bundes und der Län-

der.

3. Zivildienstleistende sowie anerkannte Kriegsdienst-

verweigerer, soweit ihre Heranziehung zum Zivil-

dienst betroffen ist'

Abschnitt 6

Antidiskriminierungsstel le

s 2 5
Antidiskriminierungsstelle des Bundes

(1) Beim Bundesministerium fÜr Familie' Senioren'

rrju'"n und Jugend wird unbeschadet der Zuständig-

keit der Beauftragten des Deutschen Bundestages oder

Jer gunOesregierung die Stelle des Bundes zum Schutz

vor Benachteiligungen wegen eines in S 1 genannten

äiuna"" 6ntidü xrim inierun gsstel le des Bu ndes) eni ch-

(2) Der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ist die

tur'iie Erfüllung ihrer Aufgaben notwendige Personal-

und Sachausstattung zur Verfügung zu.-stellen' Sie ist

'r eini"fpf"n des Bundesministeriums für Familie' Se-

nioi"n, Frauen und Jugend in einem eigenen Kapitel

auszuweisen.
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$ 2 5

Rechtsstellung der Leitung
der Antidiskriminierungsstelle des Bundes

(1) Die Bundesministerin oder der Bundesminister
für Famiiie, Senioren, Frauen und Jugend ernennt auf
Vorschiag der Sundesregierung eine Person zur Leitung
der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Sie steht
nach Maßgabe dieses Gesetzes in einem öffentl ich-
rechtl ichen Amtsverhältnis zum Bund. Sie ist in Aus-
übung ihres Amtes unabhängig und nur dem Gesetz
untenitrorfen.

{2) Das Amtsverhältnis begrnnt mit der ,qusnändi-
gung der  Urkunde über d ie Ernennung durch d ie Bun-
desrninisterin oder den Bundesminister für Farnil ie, Se-
nicren, Frauen und Jugend.

(3) Das Amtsverhältnis endet außer durch Tcd

1. mit dem Zusammentreten eines neuen Bundes-
tages,

2. durch Ablauf der Amtszeit mit Erreichen der Aiters-
grenze nach $ 41 Abs. 1 des Bundesbeamtengeset-

3. mit der Entlassung.

Die Bundesministerin oder der Bundesminister iür Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugeno entlässt die Leiterin
oder den Leiter der Antidisknminierungssteile des Bun-
des auf cleren Verlangen oder wenn GrünCe vcrliegen.
die bei einer Hichterin oder einem Richter auf Lebens-
zeit die Entlassung aus dem Dienst rechtfertigen. Im
Faile der Beendigung des Amtsver'näitnisses erhält die
Leiterin oder der Leiter der Aniidisxriminier..:ngsstelle
des Bundes eine vcn der Bundesmrnisterin oder dem
Bundesminister für Familie, Senioren. irauen und Ju-
gend voilzogene Urxunde. Die Entlassung ,,vird mit der
Ausnändigung oer Urkunde wirksam.

{4) Das Rechisvernältnis Cer Leitung cer AntiCisxri-
minierungsstelle des Eundes gegenüber dem Bund
wird durch Vertrag mit oem Bundesminrstenum für Fa-
miiie, Senioren, Frauen unC Jugend geregelt. Der Ver-
trag beCarf der Zustimmung der 3unoesregierung.

{5) Wird eine Bundesbeamtin oder ein Bundesbeam-
ter zur Leitung der Antidisknminierungssteile des Bun-
des bestellt, scheidet er cder sie mit Beginn des Amts-
vernältnisses aus dem bisherigen Amt aus. Für die
Dauer des Amtsverhältnisses ruhen die aus dem Beam-
tenvert':ältnis begründeten Rechte und Pflichten mit
Ausnanme der Pfl icht zur Amtsverschwiegenheit und
des Verbots der Annahme von Selohnungen oder Ge-
schenken. Bei unfallverletzten Beamtinnen oder Beam-
ten bleiben cie gesetziichen Anspruche auf das l- '{eiiver-
fanren und einen Unfailausgleich unbert-lhrt.

s 2 7
Aufgaben

(1) Wer der Ansicht ist, wegen eines in $ 1 genann-
ten Grundes benachteiiigt worden zu sein, kann sich an
die Antidiskriminierungsstelle des Bundes wenden.

i2) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes unter-
stützt auf unabhängige Weise Personen, die sich nacn
Absatz 1 an sie wenden, bei der Durchsetzung ihrer
Rechte zum Schutz vor Benachteiligungen. Hierbei
kann sie insbesondere

1.  uber  Ansprüche und d ie Mögl ichkei ten des recht l i -
chen ',/crgehens irn Rahmen gesetziicher Regelun-
gen ;um Schutz vor Senachteii igungen informieren.

2. Beratung durch andere Steilen vermitteln.

3. eine gütl iche Beilegung zwischen den Beteil igten
anstreben.

Soweit Beauftragte des Deutschen Buncjestages oder
der Bundesregierung zuständig sind, ieitet die Antidis-
kr iminrerungsste l le  des Sundes d ie Anl iegen der  in  Ab-
satz 1 genannten Fersonen mit deren Einverständnis
unvezüglicn an diese weiter.

i3) Die Antjdiskriminierungssteile des Bunoes nimmt
auf unabhängige Weise folgende Aufgaben wahr, so-
weit nicht die Zuständigkeit der Seaufiragten der Bun-
desregierung oder des Deutschen Bundestages berührt
ist:

1 . Öffentl ichkeitsarbeit.

2. Maßnahmen zur Verhinderung von Benachteii igun-
d e n  2 r : q  d o n  i n  i  1  n o n a n n i o n  G n i n d o n

v v ' r  i r r  
J

3. Durci'führung wissenschattl icher Untersuchungen
zu d iesen Benacnter l igungen.

(4) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und
die lr: rnrem Zuständigkeitsbereich betroifenen Beauf-
l f2dlaa r '1er Brrrr lcs! 'or ' r :err  Ind , rnr i  r lce Dc, ; tsehgn BUn-v L v ,  v Y , ! '

destages 'eEen gemer:rsam dem Deutscnen Bunoestag
aile vier Janre Berichte uber Benachteil igungen aus den
in $ i  ;enannten Grunden vor  und geben Empfehiun-
gen :'-r Sesertigung und Vermeidung dieser Benachtei-
l igungen.  Sie können gemeinsam wissenschaf t l icne
Uniersuchungen zu Senachte i l igungen durchführen.

(5) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und
die n rren Trständigkeitsoereicn betroffenen Beauf-
tragten ,ler BiJndesregierung und des Deutschen Bun-
destages soilen cei Benachteil igungen aus mehreren
der in $ i Eenannten Grunde zusammenarbeiien.

s 2 8
Befugnisse

(i) Die Antidiskriminierungssteile des Buncjes kann
in Fällen des S 27 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 Beteii igte um
Stel lungrahmen ersucnen,  sowei t  d ie Person,  d ie s ich
nach $ 27 Abs. 1 an sie gewandt hat, hlerzu ihr Einver-
ständnis erkiärt.

12) Aile Sundesbehörden und sonstigen öffentl ichen
Stellen im Bereich des Bundes sind verpfl ichtet, die An-
tidiskriminierungsstelle des Bundes bei der Erfüllung ih-
rer Aufgaben zu unterstutzen, insbesondere die edor-
derlichen Auskünfte zu eneilen. Die Bestimmungen
zum Schutz personenbezogener Daten bleiben unbe-
rüh11.

s 2 s
Zusammenarbeit mit

N ichtregierungsorganisationen
und anderen Einrichtungen

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes soil bei ih-
rer Tätrgkeit Nichtregierungsorganisatlonen sowie Ein-
rrchtungen, die auf europäischer, Bundes-, Landes-
oder regionaler Ebene zum Schutz vor Benachteiligun-
gen wegen eines in $ 1 genannten Grundes tätig sind,
in geeigneter Form einbeziehen.
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Beirat

(1) Zur Förderung des Dialogs mit gesellschaftl ichen
Gruppen und Organisationen, die sich den Schutz vor
Benachteii igungen wegen eines in $ 1 genannten Grun-
des zum Ziel gesetzt haben, wird der Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes ein Beirat beigeordnet. Der Bei-
rat berät die Antidiskriminierungsstelle des Bundes bei
der Vorlage von Berichten und Empfehlungen an den
Deutschen Bundestag nach g 27 Abs. 4 und kann
hiezu sowie zu wissenschaftl ichen Untersuchungen
nach $ 27 Abs. 3 Nr. 3 eigene Vorschiäge unteöreiten.

(2) Das Bundesministerium für Familie, Senicren,
Frauen und Jugend beruft im Einvernehmen mit der
Leitung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes so-
wie den entsprechend zuständigen Beauftragten der
Bundesregierung oder des Deutschen Bundestages
die Mitgiieder dieses Beirats und für jedes Mitgiied eine
Stellveftretung. In den Beirat sollen Vertreterinnen und
Vertreter gesellschaftlicher Gruppen und Organisatio-
nen sowie Expertinnen und Experlen in Benachteil i-
gungsfragen berufen werden. Die Gesamtzanl der fu1it-
glieder des Beirats soll 16 Personen nicht überscnrei-
ten. Der Beirat soil zu gieichen Teiien mit Frauen und
Männem besetzt sein.

(3) Der Beirat gibt sich eine Geschäfisordnung, die
der Zustimmung des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend bedarf.

(4) Die Mitglieder des Beirats üben die Tätigkeit nach
diesem Gesetz ehrenamtlich aus. Sie haben Anspruch
auf Aufwandsentschädigung sowie Reisekostenvergü-
tung, Tagegeider und Übernachtungsgeider. Näheres
regeit die Geschäftsordnung.

Abschnitt 7

. Schlussvorschriften

$ 3 1

Unabdingbarkeit

Von den Vorschriften dieses Gesetzes kann nicht zu
Ungunsten der geschütäen Personen abgewichen wer-
den.

s 3 2
Schh.lssbestimmung

Soweit in diesem Gesetz nicht Abweichendes be-
stimmt ist, gelten die allgemeinen Bestimmungen.

s 3 3
Übergangsbestimmungen

(1) Bei Benachtei l igungen nacn den gg 61ia, 6 '11b
und 612 Abs. 3 des Bürgeriichen Gesetzbuchs oder
sexuellen Belästigungen nach dem Beschäftigten-
schutzgesetz ist das vor dem 18. August 2006 maß-
gebliche Recht anzuwenden.

(2) Bei Benachteiiigungen aus Gründen der Fasse
oder wegen der ethnischen Herkunft sind die gg 19
bis 21 nicht auf Schuldverhältnisse anzuwenden, die
vor dem 18. August 2006 begnindet worden sind.
Satz '1 gilt nicht für spätere Anderungen von Dauer-
schuldverhältnissen.

(3) Bei Benachteil igungen wegen des Geschlechts,
der Religion, einer Behinderung, des Alters oder der
sexuellen ldentität sind die gg 19 bis 21 nicht auf
Schuldverhältnisse anzuwenden, die vor dem 1. De-
zember 2006 begrundet worden sind. Satz 1 gilt nicht
für spätere Andeiungen von Dauerschuldverhältnissen.

(4) Auf Schuldverhältnisse, die eine privatrechtl iche
Versicherung zum Gegenstand haben, ist g 19 Abs. 1
nicht anzuwenden, wenn diese vor dem 22. Dezember
2007 begründet worden sind. Satz "1 gilt nicht für spä-
tere Anderungen soicher Schuldverhältnisse.

Artikel 2

Gesetz
über die Gleichbehandlung

der Soldatinnen und Soldaten
(Soldatinnen- und Soldaten-

Gleichbehandlungsgesek - SoldGG)

il::"i:l;
s 1

Ziel des GeseEes

fi) Ziel des Geseües ist es, Benachteil igungen aus
Grunden der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Feli-
gion, der Weltanschauung oder der sexuellen ldentität
für den Dienst als Soldatin oder Soldat zu verhindern
oder zu beseitigen.

(2\ Ziel des Gesetzes ist es auch, Soldatinnen und
Soidaten vor Benachteil igungen auf Grund des Ge-
schlechts in Form von Beiästigung und sexueiler Beläs-
tigung im Dienstbetrieb zu schützen. Der Schutz
schwerbehinderter Soldatinnen und Soldaten vor Be-
nachteil igungen wegen ihrer Behinderung wird nach
Maßgabe des g 18 gewährleistet.

(3) Alle Soldatinnen und Soldaten, insbesondere sol-
che mit Vorgese?ten- und Führungsaufgaben, sind in
ihrem Aufgabenbereich aufgefordert, an der Verwirkii-
chung dieser Ziele mitzuwirken. Dies gilt auch für den
Diensthenn, für Personen und Gremien, die Beteii i-
gungsrechte nach dem Soidatenbeteil igungsgesetz
wahrnehmen, und für Gleichsteilungsbeauftragte und
deren Steilvertreterinnen.

s 2
Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz findet Anwendung auf

1. Maßnahmen bei der Begrundung, Ausgestaitung
und Beendigung eines Dienstverhältnisses und beim
beruflichen Aufstieg sowie auf den Dienstbetrieb;
hierzu zähien insbesondere Auswahlkriterien und
Elnstellungsbedingungen sowie die Ausgestaitung
d e c  f ) i c n c i o c

2. den Zugang zu allen Formen und Ebenen der soroa-
tischen Ausbildung, Fort- und Weiterbildung und be-
rufl icher Förderungsmaßnahmen einschließlich der
praktischen Berufsedahrun g,


